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Rechtsbehelfsbelehruno :

Gegen diesen Bescheid können sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Widerspruch bei der Stadtverualtung Baruth/Mark, Ernst- Thälmann-platz 4 in 15937
Baruth/Mark schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die widerspruchseinlegung in
elektronischer Form (2.8. durch e-mail) ist unzulässig.
Falls diese Frist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollmächtigten versäumt werden
sollte, so würde lhnen dessen Verschulden zugerechnet werden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

h-ungsabteilung



Die Erlaubnis gilt
Außerhalb dieser
beantragen.

Folgende Auflagen sind einzuhalten:

die Anbringung und Aufstellung innerhalb der Ortschaften.
Genehmigung beim zuständigen Straßenbaulastträger zu

nur für
ist die

1) 
_die Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor

Fußgängerüberuegen und Bahnübergängen sowie am Innenrand von Kurven,

2) die Plakatwerbung darf nach ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe oer
Plakate nicht zu verwechselungen mit Verkehrszeichän ind -einrichtungen Anlass geben
oder deren Wirkung beeinträchtigen. Auf g 33 Abs. 2 SIVO wird hingewiesän,

3) das Annageln von Prakaten an straßenbäumen sowie die Befestigung von werbeträgern
und Plakaten an Pfosten vorhandener verkehrszeichen und -einrichtu-nge-n sind unzulässrg,

4) Plakattafern, -träger und stelfrächen müssen standsicher aufgestelt werden,

ll !"i . der Anbringung von werbeträgern an straßeneigentum, insbesondere anStraßenbäumen, ist das Lichtraumprofil freizluhalten,

6) ein Abstand von 50 cm zur Fahrbahn, zum Rad- und Fußweg muss eingeharten werden,

7) die Plakate dürfen aus Gründen der Verkehrssicherheit nur parallel zur Straße angebrachtbzw. aufgestellt werden,

8) amtliche Verkehrsschilder dürfen durch plakate nicht verdeckt werden,

9) das Anbringen von plakaten an Verkehrsschirder und Brückengeländer ist verboten. BeamAnbringen an andere öffentriche Einrichtungen ist zu gewänrreisten, dass keinesubstanzverretz-ung erforgt (ars substanzverretiung giit auch das Verbreiben von Lerm,Kleber und ähnlichen Substanzen auf der Oberfläch jAär ernricntung;,

10) 
.Die R^e^gelungen der gg 8, 9 _des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG, BGBI. 1994 | s.854) und ss 18, 19, 24 des Brandenburgischen stranengäsetzes (BbgstrG, cvBt. 1992 | s.186) bleiben unberührt,

11llt-!lül.di" Ausführung eine behördriche Genehmigung, Erraubnis oder dergreichen nachanderen vorschriften oder eine privatrechfliche zustiilmring Dritter erforJerric;,;; ;i ;i.""vor der AufstellungiAnbringung einzuholen.

Es wird weiterhin darauf hinoewiesen, dass sämfliche prakare spätestens 3 Tage nach demwahltermin zu entfernen sinä und der ursprüngriche Zustand der öffenflichen Einrichtungenwiederherzustellen ist.

v,.er*qe gegen die Aufragen führen zum widerruf der Genehmigung und der Verpfrichtung,dle Plakate unverzügrich zu entfernen. oie ersaüvornanme oteiot vorbeharten. et'vägehieraus resultierende Kosten gehen zu lhren Lasten.



STADT BARUTH/MARK
- Der Bürgermeister -

Stadt Baruth/Mark. Ernst-Thätmann-Platz4. 15837 Baruth/Mark

Kreisverband Teltow-Fläming
Alternative für Deutschland
Berliner Str. 14
1 5806 Zossen

mit den Ortsteilen

Baruth/lvlaft , Dornswalde, Groß Ziescht, Horstwalde,
Klasdorf, Ließen, lüerzdorf, Mückendorf, Paplitz.
Petkus, Radeland und Schöbendorf

Dienststelle: Ordnungsabteilung

Auskunfr edeiltr Herr Böttcher

Tel.-Durchwahl: (O337O4\ 972-52
Fax-Nr.: (033704) 972-59
E-Mail: boettcher@stadt-baruth-maft.de

Internet: www,stadt-baruth-mark.de

Zimme| 7

Aktenzeichen: 1.3.32.
(bei Rückfragen bitte angeben)

lhr Zeichen:

Datum: 20.07.2017

Genehmigung des Antrags auf das Anbringen/Aufstellen von plakaten im Rahmen der
pof itischen Wahlwerbung zur Bundestagswahl am 24.09.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf f hren Antrag vom 20.07.2017 erteiren wir unter vorbehart des jederzeitigen
Widerrufsrechts, verbunden mit Auflagen, die Erlaubnis, insgesamt

4
Plakate in der Stadt Baruth/Mark anzubringen und/oder aufzustellen.

Für die Plakatgrößen 41 dürfen folgende Anzahlen pro ortsteil nicht überschritten werden

Baruth/Mark mit dem bewohnten Gemeindeteil Klein Ziescht
Dornswalde
Groß Ziescht mit dem bewohnten Gemeindeteil Kemlits
Horstwalde
Klasdorf mit dem bewohnten Gemeindeteil Glashütte
Ließen
Merzdorf
Mückendorf
PapliE
Petkus mit dem bewohnten Gemeindeteil Charlottenfelde
Radeland
Schöbendorf

17
2
2
1

3
1

2
3
4
5
2
2
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Die Abwickrung rechtsverbindrichen schriftverkehrs iber unsere E-Mä-Ädie-ssen rst nicnt mooticn.
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